
 
Fraktionsantrag 

 
 
 

Drucksache Nr.:  12/0061 01.03.2010 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss vorberatend 11.03.2010  
Verbandsversammlung beschließend 22.03.2010  
 
 
Betreff: Jahresabschlüsse 2006-2009 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Regionaldirektor legt der Verbandsversammlung bis zum 31. August 2010 die geprüften 
Jahresabschlüsse der Jahre 2006, 2007 und 2008 vor.  
 
Der Jahresabschluss 2009 ist der Verbandsversammlung kurzfristig bis zum 31. März 2010 
zu übersenden und dem Rechnungsprüfungsamt zuzuleiten.  
 
Die Verbandsversammlung erwartet, dass noch in diesem Jahr die Jahresabschlüsse der 
Jahre 2006-2009 endlich festgestellt werden können, um den Regionaldirektor ggf. zu 
entlasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer Fraktion/en 
Neumann, Michaela Schmidt, Dirk CDU 
Akt.zeichen  
  

 

 
 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss Beratungs- 
ergebnis □ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
1.  keine 
 
 

  

2.       € 

Aufwand 200  

a) Deckung aus: 
 

        

 Kostenstelle 

 
 

       

Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 200  

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:       €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:       €/a 

 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 200  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
Fraktionsvorsitzender CDU 
gez. Roland Mitschke 
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Begründung: 
 
§ 95 Absatz 3 GO NRW 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister 
zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den von im bestätigten Entwurf innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu. […] 

 
§ 96 Absatz 1 GO NRW 
 
Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den 
vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest […] 

 
 
mündlich mehr 
 


